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Bekanntmachung
Frech |jr5en Verkehr mit Brotg etreide uni » Mehl
~ 1 p aus dem Erntejahr 1915I Dom 28.Juni 1915.fei Bundesrat hat auf Grund des § 3 des Gesetzes

die Ermächtigung des Bundesrats zu wirtschaftlichen
^ wt> lvchmen ufro. vom 4. August 1914 (Reichs- Eeset-bl.
!Iu5tu {j ;27| folgende Verordnung erlassen:

I . Beschlagnahme.
si.Tas im Reiche angebaute Brotgetreide , nämlich Rog-

,Wetzen, Spetz (Dinkel , Fesen ) sowie Eurer und Einkorn,
in oder mit anderem Getreide nutzer Hafer gemengt,
>mit der Trennung vom Boden für den Kommunaloer
i beschlagnahmt, in dessen Bezirk es gewachsen ist.
Die Beschlagnahme erstreckt sich auch auf den Halm
bas aus beschlagnahmtem Brotgetreide ermaylene Mehl
Mlich Dunst ). Mt dem Ausdreschen wird das Stroh,
tan Ausmahlen die Kleie von der Beschlagnahine frei:
i» Kleie gelten die§§ 42 bis 46.

de P « z 2. An den beschlagnahmten Vorräten dürfen Ver-
chsbanl» Wgen nur mit Zustimmung des Kommunalverbandes,
edt l ''" ^ beschlagnahmt sind, vorgenommen werden , so-,

. Isich aus den § § 3 bis 6, 21 , 22 nichts anderes ergibt.
Verl « gleiche gilt von rechrsgeschäftlichen Verfügungen über sie

m Verfügungen, die im Wege der Zwangsvollstreckung
Airestoollziehung erfolgen.
13._Der Besitzer beschlagnahmter Vorräte ist berechtigt
eerpflichtet, die zur Erhaltung der Vorräte erforder-
, Handlungen vorzunehmen ; er ist berechtigt und auf
engen der zuständigen Behörde verpflichtet , auszu-
(en.
tie Landesdzentralbehörden oder die von ihnen be

•n Behörden können über Zeit und Art des Aus-
»s.Bestimmungen erlassen.
4. Nimmt der Besitzer eine zur Erhaltung der Bor-
forderliche Handlung binnen einer ihm von der zu-!
n Behörde gesetzten Frist nicht vor , jo kann die Be-
d,e erforderlichen Arbeiten auf seine Kosten durch

ZclMlMD Dritten vornehmen lassen. Djer Verpflichtete hat die
''ine auf seinem Grund und Boden sowie in seinen
ckrräumen und mit den Mitteln eines Betriebs
neu.

gleiche gilt , wenn der Bescher das Brotgetreide
>en einer ihm von der zuständigen Bchörde gesetzten

>Wdrischt. '
£ Erstreckt sich ein landwirtschaftlicher Betrieb über
ilizm eines Kommünaloeröandes hinaus , so darf das
Mhmte Brotgetreide innerhalb dieses Betriebs von
ttommunalverband in den andern gebracht werden.

W Mikunft des Brotgetreides in dem Bezirke des an-
^ ominunalverbandes tritt dieser hinsichtlich der Rechte

für Beschlagnahmean die Stelle des bisherigen Kom-
ieae« gE ^andes.

^ ^ tzer hat die Ortsänderung binnen drei Tagen
"gäbe der Getreidearien und ihrer Mengen beiden
lwrrbänden anzuzeigen.

der Beschlagnahme dürfen Unternehmer
. lstlrcher Betriebe aus ihren Vorräten

lMr Ernährung der Selbstversorger auf den Kopf
»nd Monat neun Kilogramm Brotgetreide verwen-
en; dabei entsprechen einem Kilogramm Brot¬

getreide achthundert Gramm Mehl . Als Selbst-e _̂usor ger gelten,vorbehaltlich einer anderen Be-j I D Mig  nach § 49 d , der Unternehmer des land¬
et kOf̂ ^ Uchen Detriebs , die Angehörigen seiner Wirt-

Hast einschließlich des Gesindes sowie ferner Ra-

9 _.̂alberechtigte,insbesondere Altenteiler,und Ar-! , soweit sie kraft ihrer Berechtigung oder als
kl Wea drotgetreide oder Mehl zu beanspruchen

Wti Herbst - und zur Frühjahrsbestellung ek-
Saatgut verwenden;

! .̂ "gezogenes Saatgetreide für Saatzwecke ver-
HMtN. Als Saatgetreide im Sinne dieser Verord-

wa.MIA
u..

»e«:

»0 Ml-

ct«r«'
lei;«

slatti
titunJ
irrig«
ft und
e W
dtö-
Inonj'rs
dringt
ah«-

st«

Üw? " nr Saatgetreide , das nachweislich aus
1 Mannschaftlichen Betrieben stammt , die sich in den

u

J &n *©« Fahren mit dem Verkaufe von Saat-
ünh ^afatzt haben . Die veräutzerten Mengen
i. dem Veräußerer dem Kommunalverbande

nm drei Tagen anzuzeigen,
irr Asgetreidestelle (§  10 ) hat unter Berücksich-
^ die^ "Vermittlung vom' Herbst 1915 zu bestim-
V ic° ^ ,e Don  neun Kilogramm Brotgetreide und
^rarrnn ' Mehl beizubehakten oder welche Sätze

lich

zO M setzen sind.
^ferner bestimmen , welche Mengen Saatgut
o -ar verwendet werden dürfen ; in diesem Falle

k̂ aeszentralbehörden ermächtigt , die Saatgut-
j/t >ng«ndem wirtschaftlichen Bedürfnisse für em-

NLnnze  Bezirke bis zu einer von der
feile zu bestimmenden Grenze zu erhöhen.

^ Beschlagnahme endet mit dem freihändigen
^ " oe durch die Reichsgetreidestelle oder den Kom-

' ft>r den die Vorräte beschlagnahmt sind,
1Un<}, einer nach § 6 zugelassenen oder einer

Munalverbande genehmigten Verwendung oder

Veräußerung , durch eine solche Veräußerung jedoch erst dann,
wenn infolge davon das Brotgetreide aus dem Bezirke des
Kommunalverbandes entfernt wird.

§ 8. Heber Streitigkeiten , die aus der Anwendung der
8A t dis 7 sich ergeben , entscheidet die höhere Verwaltungs¬
behörde endgültig.

8 9. Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geld¬
strafe bis zu zehntausend !Mark wird bestraft:

1. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte beiseite schafft,
insbesondere aus dem Bezirk des Kommunalver¬
bandes , für den sie beschlagnahmt sind, entfernt,
sie beschädigt , zerstört , verarbeitet oder verbraucht:

2. wer unbefugt beschlagnahmte Vorräte verkauft , kauft
oder ein anderes Veräutzerungs - oder Erwerbs¬
geschäft über sie abschlietzt;

3 . wer die zur Erhaltung der Vorräte erforderlichen
Handlungen pflichtwidrig unterläßt;

4. wer als Saatgetreide erworbenes Brotgetreide ohne
Genehmigung der zuständigen Behörde zu anderen
Zwecken verwendet;

5. wer eine ihm nach den § § 5, 6 obliegende Anzeige
nicht in der gesetzten Frist erstattet oder wissentlich
unvollständige oder unrichtige Angaben macht.

II . Reichsgetreidestelle.
8 10. Es wird eine Reichsgetreidestelle mit einer Ver¬

waltungsabteilung und einer Geschästsabteilung gebildet . Die
Aüfsicht führt der Reichskanzler.

8 11. Die Verwaltungsabteilung ist eine Behörde und
besteht aus einem Direktorium und einem Kuratorium.

Das Direktorium besteht aus einem' Vorsitzenden, einem
oder mehreren stellvertretenden Vorsitzenden , aus ständigen
und nichftändigen Mtgliedern . Der Reichskanzler ernennt
den Vorsitzenden , die stellvertretenden Vorsitzenden und die
Mitglieder , und zwar unter den ständigen Mitgliedern einen
Landwirt.

Das Kuratorium besteht aus sechszehn Bevollmächtig¬
ten zum Bundesrat , und zwar außer dem Vorsitzenden des
Direktoriums als Vorsitzendem aus vier Königlich Preußischen,
zwei Königlich Bayerischen , einem Königlich Sächsischen, einem
Königlich Württembergischen , einem Erohherzoglich ! Badischen,
einem Großherzoglich Hessischen, einem Großherzoglich Meck-
lenburg -Schwerinschen, einem 'Eroßlherzoglich, Sächsischen, einem'
Herzoglich Anhaltischen . einem Hanseatischen, und einem El¬
saß-Lothringischen Bevollmächtigten . Außerdem ' gehören ihm
je ein Vertreter des Deutschen Landwirtschaftsrats , des
Deutschen Handelstags und des Tieutjchen Städtetags , ferner
je zwei Vertreter der Landwirtschaft , von Handel und In¬
dustrie und der Verbraucher an ; der Reichskanzler ernennt
diese Vertreter und den Stellvertreter des Vorsitzenden.

Der Reichskanzler erläßt die näheren Bestimmungen.
8 12. Die Geschäftsabieilung ist eine Gesellschaft mit

beschränkter Haftung.
Die Gesellschaft erhält einen Aufsichtsrat ; er besteht

aus denr Vorsitzenden des Direktoriums der Verwaltungs -Ab¬
teilung als Vorsitzendem und vierundzwanzig > ordentlichen
Mitgliedern , von denen sieben auf Reich und Bundesstaaten,
sieben auf die Landwirtschast , drei auf die großgewerblichen
Unternehmungen und sieben aus die Städte entfallen . Die
sieben Vertreter der Städte und die drei Vertreter der groß¬
gewerblichen Unternehmungen werden von den entsprechen¬
den Gruppen der Gesellschafter bezeichnet. Die übrigen Mit¬
glieder ernennt der Reichskanzler.

Der Aufsichtsrat bestellt die Geschäftsführer , darunter
einen Landwirt ; die Bestellung bedarf der Bestätiqunq des
Reichskanzlers.

8 13 . Die Reichsgetreidestelle hat die Aufgabe , mit Hilfe
der Kommunalverbände für die Verteilung und zweckmäßige
Verwendung der vorhandenen Vorräte zunächst für die Zeit
bis zunr 15 . August 1916 zu sorgen . Dabei hat die Ver¬
waltungsabteilung die Verwaltungsangelegenheiteu einschließ¬
lich der statistischen Aufgaben zu erledigen , die Geschäfts-Ab¬
teilung nach den grundsätzlichen Anweisungen der Verwal-
tungsabteilung (8 14 ) die ihr obliegenden geschäftlichen Auf¬
gaben durchzuftihren.

8 14 . Das Direktorium der Verwaltungsabteikung hat
mit Zustimmung des Kuratoriums insbesondere festzusetzen:

a ) welche Mehlmenge täglich auf den Kopf der Zroil-
bevölkerung verbraucht werden darf;

b >welche Mengen die Selbstversorger (%  6 Abs. 1 a)
verwenden dürfen;

c ) welche Rücklage aufzusammeln ist;
d ) ob , in welchem Umfang und in welcher Ä!rt Be¬

trieben , die Brotgetreide oder Mehl verarbeiten,
mtt 'Ausnahme von Mühlen , Bäckereien, und Kon¬
ditoreien (8 47 ) Brotgetreide oder Mehl zu lie¬
fern ist;

e ) wieviel Brotgetreide oder Mehl jedem Kommunal¬
verband für seine Zivilbevölkerung einschließlich der
Selbstversorger , sowie an Saatgut für die Herbst¬
und Frühjahrsbestellung zusteht(Bedarfsanteil ) ; der
Bedarfsanteil kann auch vorläufig festgesetzt werden;

einen Kork) wieviel Brotgetreide aus den einzelnen Kommunal¬
oerbänden abzulrefern ist und innerhalb welcher
Fristen ; die abzuliefernde Menge kann auch vor¬
läufig festgesetzt werden;

g ) in welcher Höchstmenge und unter welchen Voraus¬
setzungen von den Kommunalverbänden Hinterkorn
zur Verfütterung freigegeben werden darf;

b ) bis zn welchem Mndestsatze die Brotgetreidearten!
auszumahlen sind.

Kommt zwischen Direktorium und Kuratorium eine Ueber-
einstrmmung nicht zustande , so entscheidet der Bundesrat.

Das Direktorium kann Bestimmungen über die Auf¬
bewahrung der Vorräte erlassen.

8 13 . Die Geschäftsabieilung hat alle zur Erfüllung
ihrer Ausgaben erforderlichen Rechtsgeschäfte vorzunehmen;
sie hat insbesondere

a ) für die rechtzeitige Abnahme , Bezahlung und Unter¬
bringung des aus den Kommunalverbänden abzu¬
liefernden Brotgetreides zu sorgen';

b ) das von den Heeresverwaltungen und der Marine --
verwaltung beanspruchte Brotgetreide und Mehl
durch Vermittelung der Zentralstellen zur Beschaf¬
fung der Verpflegung rechtzeitig zu liefern;

c) den Kommunalverbänden das erforderliche Mehl
rechtzeitig zu liefern;

d ) für die ordnungsmäßige Verwaltung ihrer Bestände
zu sorgen;

e ) den Betrieben (8 14 Ws . 1 d ) die festgesetzten Brot¬
getreide - oder Mehlmengen zu liefern.

8 16. Die Kommunalverbande haben , unbeschadet des
8 50 Ws . 1 und des 8 39 Abs. 2, auf Erfordern der Reichs-
getreidcstellc Auskunft zu geben und ihren Anweisungen
Folge zu leisten.

III . Bewirtschaftung des Brotgetreides.
8 17. Die Kommunalverbände haben auf Grund der

Ernteflächenerhebung nach der Bundesratsverordnung vom
10 . Juni 1915 (ReichS-Gesetzbl. S . 331 ) und der Ermit¬
telungen der Ernte nach den Schätzungen durchs Sachoerstän-
bige bis zum 1. August 1915 der Reichsgetreidestelle anzu¬
geben , wie groß die Ernteerträge ihres Bezirkes nach den
einzelnen Getreidearten zu schätzen sind. Sie haben ferner
die Zahl der Selbstversorger (8 6 Abs. 1a ) und ' der oer-
soigungsberechtigten Bevölkerung mitzuteilen , sowie anzu¬
geben, welche Mengen als Saatgetreide in Betrieben der
im 8 6 Ws . 1 c bezeichneten Art gezogen sind und voraus¬
sichtlich an Empfänger außerhalb des Kommunaloerbandes
geliefert werden.

8 18. Jeder Kommnnalverband hat , unbeschadet des
ihm nach 8 20 Abs. 1 Satz >2 zustehenden Rechtes dafür zu
sorgen , daß die beschlagnahmten Vorräte zweckentsprechend
aufbewahrt und ordnungsmäßig behandelt werden.

Der Eemeindeovrftand hat dafür zu sorgen , daß das
Saatgut (8 6 Ws . 1 b , Abs. 3) aufbewahrt und zur Bestel¬
lung wirklich verwendet wird.

8 19 . Aus dem Bezirk eines Kommunalverbandes darf
Brotgetreide , das ihm gehört oder für ihn beschlagnahmt
ist, vorbehaltlich der 88 3, 27 Ws . 2 nur mit 'Genehmigung
der Reichsgetreidestelle entfernt werden . Der Genehmigung
bedarf es nicht, wenn es an die Reichsgetreidestelle oder zu
Saatzwecken (Saatgetreide , Saatgut ) geliefert werden soll.

Der Kommunalverband darf Brotgetreide oder Mehl
an die nach 8 14 Abs. 1 d, bezeichneten Betriebe nur mit Ge¬
nehmigung der Reichsgetreidestelle liefern . Er darf die Der-
fütterung von Hittierkorn nur gemäß, den Festsetzungen der
Reichsgetreidestelle (§ 14 Abs. lg ) zulassen.

8 20. Jeder Kommunaloerband hat dafür zu sorgen,
daß die von der Reichsgetreidestelle festgesetzten Mengen
innerhalb der bestimmten Fristen (§ 14 Abs. 1 f ) ihr zur
Verfügung gestellt werden . Er kann verlangen , daß sie
größere Mengen und ftüher abnimmt ; das Verlangen muß
ihr spätestens zwei Wochen vor dem beantragten Abnahme-
termine zugehen.

Auf die festgesetzten Mengen ist anzurechnen, was aus
dem Bezirke des Kommunalverbandes an die Reichsgetreide¬
stelle geliefert worden ist. Saatgut , das in den Bezirk eines
anderen Kommunalverbandes geliefert worden ist, wird an¬
gerechnet, wenn die Reichsgetreidestelle der Lieferung zu-
stimmt.

8 21 . Der Kommunalverband kann die festgesetztem
Drotgetreidemengen (8 14 Abs. 1k ) auf eigene Rechnung
erwerben und als Verkäufer an die Reichsgetreibestelle nach
deren Geschäftsbedingungen liefern.

Macht er hiervon keinen Gebrauch , so bestellt die Reichs-
getreidestelle für seinen Bezirk auf seinen Vorschlag emcnr
oder mehrere Kommissionäre , durch die der Ankauf erfolgt.
Der Kommunaloerband kann verlangen , daß er selbst oder
die von ihm bezeichneten Personen als Kommissionäre be¬
stellt werden.

8 22 . Liefert ein Kommunalverband die festgesetzten
Mengen (8 14 Ws . 1 t) innerhalb der bestimmten Frist
nicht oder nicht vollständig ab , so kann die Reichsgetreide -!
stelle die fehlende Menge in seinem Bezirk unmittelbar er¬
werben . Für diesen Fall gilt 8 21 Ms . 2 nicht.

8 23 . Bei Beschiffung der Brotgetreidemengen (8 14
Abs . 1 e , k) ist der im Kommunalverband ansässige Handel
möglichst zu berücksichtigen.

8 24 . Ergibt sich in einem Kommunalverbande nach
Ablieferung der festgesetzten Mengen (8 14 Ws . 1 f) ein.
Ueberschuß an Brotgetreide und Mehl über seinen Bedarfs¬
anteil , so hat er den Ueberschuß der Reichsgetreidestellc !,
anzumelden und nach ihrer Aufforderung zur Verfügung zn
stellen. Die Vorschriften der 88 21, 22 finden Wwendung.

8 25 . Jeder Kommunalverband hat auf Erfordern
der Reichsgetreidestelle nach einem von dieser festgestellten
Vordruck anzuzeigen , wieviel Brotgetreide und Mehl im letzten
Monat in sein Eigentum übergegangen und aus seinem Be-



«r !e herausaegangen ist, sowie weiche außergewöhnlichen Ver¬
änderungenan dm Vollen seines B^ iris erngetteten md.

S 26. Jeder Kommnnalverband hat der Laudeszentral
b-hörde bis zum 15. Juii 1915 zu erklären ob err mtt. bem

äs itä
S 48 qcnüqt Die Landeszentralbehörde hat der Rei^ ge-
treidestette bis zum 1. August 1915 die Kommunalverbande
mitzuteilen,^ welche sie als Selbstwirt,chaster anerkannt yat.

Die Reichsgetreidestelle hat den selbstimrtschaftenden
Kommunalverbänden auf Verlangen bei der Lagerung der
Vorräte soweit wie möglich behilflich zu sem; sie kann si
bei der Finanzierung in geeigneten Fällen unterstützen.

Stellt sich nachträglich heraus , daß em Kommnnalverband
den Verpflichtungen der Eelbstwirtschaft nicht«Egt , sokann
ihm die Landeszentralbehörde das Recht d« Selbstwrr schaff
entziehen. Sie hat dies der Reichsgetrerd-stelle mitzuteilen.

S 27 Jeder selbstwirtschaftende Kommunalverband hat
dafür zu sorgen, daß das zur Versorgung seiner Bevölkerung
erforderliche Brotgetreide und Mehl rechtzeitig zur Verfügung

^ ^ Brotgetreide , das ihm gehört oder für ihn beschlagnahmt
ist darf außer in den Fällen des § 19 Ms . 1 vorübergehend
auch zum Zwecke des Ausmahlens oder der Trocknung aus sei¬
nem Bezirk entfernt werden; bei beschlagnahmtem Brotgetrei¬
de bedach es hierzu der Zustimmung des Kommunalver¬
bandes (§ 2) .

§ 28 ~
fetCt bet /YCIilcgiunyw * -- . .. ^
(8 14 Abs. lf ) der Bedarfsanteil fre,zulasten.

In Fällen dringenden Bedürfnisses kann dre Reichsge-
' treidestelle die Lieferung von Brotgetreide vorübergehend

auch aus dem Bedarfsanteile verlangen Sie hat die,e
Mengen dem Kommunalverbande sobald wie möglich m
Brotgetreide gurüchuliefern.

8 29 Die Reichsgetreidestelle hat einem selbstwirtschaf
lenden 'Kommunalverband auf Verlangen in Fällen dringen¬

den Bedürfnissê Mchl zu liefern; die entsprechen
den Mengen sind sobald wie möglich zuruckzulrefern;

b ) gegen Lieferung von Roggen Wetzen oder umge¬
kehrt zu liefern; . «

c) durch Abnahme feuchten Brotgetreides oder Trock¬
nung gegen angemessenes Entgelt behilflich zu lem.

8 30 Kommunalverbände, die nicht selbst wirtschaften,
haben ihren Bedarf an Mehl rechtzeitig bei der Relchsgetreide-
stelle anzufordern.

8 31 Das Eigentum an den beschlagnahmtenVorräten
kann auf Antrag durch Anordnung der zuständigen Behörde
der im Antrag bezeichneten Person übertragen werden Der
Antraa wird von dem Kommunaloerbande, für den beschlag¬
nahmt ist, in den Fällen des § 21 Abf. 2, ■'§ 22 von der
Reichsgetreidestelle gestellt.

8 32 Bei Unternehmern landwirtschaftlicher Betriebe ist
vor der Enteignung festzustellen, welche Vorräte s,e nach
Dem Mahstab des 8 6 für die Zeit bis zum 15.  August
1916 zur Ernährung und als Saatgut notig haben.

Bei Unternehmern landwirtschaftlicher Bekrieg ist ferner , Zuŵ ndlungen werden mit Gefängnis bism
dm 27. « ma.

von Saatgetreide besaht haben. _ _ ,
Diese Vorräte sind auszusondern und vou der Env

eignung auszunehmen; sie werden mrt der Aussonderung

00,1  ^ 3?D ? Anmdnung. durch die ^ Ânet wird kann6 oo. zmorouuiiy, v
an den einzelnen Besitzer oder an ^ e Kescĥ b^ B ^ rkesoder eines Teiles des Bezirkes gerichtet werden. rm ersleren
Falle geht das Eigentum über, sobald ^
Besitzer zugeht, im letzteren Falle mit Ablauf desTages
nach Angabe des amtlichen Blattes , m dem die Anordnung

amtlich v̂eröftcntlnh^ rb r̂ ^ für die überlassenen Vorräte

M -A-v 's"»,
wird der Uebernahmepreis unter Berücksichtigung Zurzeit
der Enteignung geltenden Höchstpreise» sowie der Gute und
Verwertbarkeit der Vorräte nach Anhörungvon Sachver-
ständiqen von der höheren Verwaltungsbehörde endgültig
festgesetzt. Sie bestimmt darüber, wer die baren Auslagen
des Verfahrens zu tragen hat.

Für Gegenstände, für die keine Höchstpreise festgesetzt
sind tritt an Stelle des Höchstpreises ern Preis der un.er
Berücksichtigung der tatsächlich gemachten Aufwendungen u ,
soweit dies nicht möglich ist, durch Schätzung zu ermrtteln ist.

8 35. Der Besitzer hat die Vorräte , die er freihändig
übereignet hat oder die bei ihm enteignet sind, zu verwahren
und pfleglich zu behandeln, bis der Erwerber ste m seinen
Gewahrsam Übernimmt. Dem Besitzer .ist hierfür^ enw an-

Stellv. Geutt,s^
18. Armkki^Abt. III b T -Nr . 11089/4967 __

Vcrfügungsseschränkungen
Steinkohlenleer.

Betrifft

Bezug: K. M Nr . 1305,3 . 15 AH
IIclB Nr . 1697) und K M . Nr . 654/4 . 15. ATv' i
Kdo. II c/B Nr . 2058 ). .

Auf Grund der Verfügung des Kriegsministeri^
1784s6. 15. A 7 V werden die im Befehlsbereich iJ
Armeekorps für Steinkohlenteerergangenen Verfügung-
kungen für alle Gasanstalten und Kokereien aufgel̂,
Ausnahme der Gasanstalten zu Wiesbaden, Hanau,-
Offenbach und der Höchster Farbwerke.

Frankfurt a M ., den 26. Juni 1915.
Stellverttetvnde » Generalkommando.

18 . Armeekorps.
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Abt II c|B. Tgb. Nr . 2909.

k 2) " ' I gemessene Vergütung zu gewähren, die von der höheren
i Den selbstwirtschaftenden Kommunalverbanden ist Verwaltungsbehörde endgültig festgesetzt wird.
Festsetzung der abzuliesernden Brotgetreidemengen Ueber Streitigkeiten, die sich beiden , Enteig-
" ' " 1 nungsverfahren und aus der Verwahrungspflicht (8 35)

ergeben, entscheidet endgültig die höhere Verwaltungsbehörde.
Heber Streitigkeiten, die sich aus der Lieferung (8

Abf. 1t . 88 20 bis 22, 8 24) zwischen der Nelchsgetreide-
stelle und einem Kommunalverband ergeben, entscheidet end¬
gültig ein Schiedsgericht. Das Nähere hierüber bestimmt
der Reichskanzler. „ , -s.

8 37. Wer das ihm als Saatgut belassene Brotgetreide
<8 32 'Abf. 1) oder da» ihm belassene Saatgetreide (8 3-
'Abs. 2) ohne Genehmigung der zuständigen Behörde zu
anderen Zwecken verwendet, oder wer der Verpflicht ing
des 8 33, Vorräte zu verwahren und pfleglich zu behandeln,
zuwiderhandelt, wird mit Gefängnis bis zu einem ^ ähre
oder mit Geldstrafe bis zu zehntausend Mark bestraft.

(Schluß folgt .)

Belr Pass,erscheine nach Belgien.
Das Generalgouvernement.in Belgien weist d,

daß von den Polizei-Präsidien, Landrats - und Kr.,
ausgestellte Reisepässe lediglich als ein ^Personal
weis'  anzusehen sind, nicht aber zur Reise nach
ermächtigen; zu diesem Zweck ist vielmehr bei dem z«
Stellv . Generalkommando ein besonderer»P a 11i e rs ch
zu beantragen. , _

Frankfurt a. M . den 26 . Juni 191.2.
Stellvertretendes Generalkommando.

XVIII . Armeekorps.
Abt. VI . Tgb.-Nr . 3121
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Nqchdem sich die Maul - und Klauenseuche in^ B
meinde Anspach weiter ausgebreitet hat, habe ich
Gemarkung Anspach mit Ausschluß des Bahnhofes^ : ii(fl
und der in ihn von den Ortschaften Westerfeld und|j{ -.tr njd
einmündenden Zufuhrwege, als Sperrbezirk erklärt. Miätz

Usingen,  den 3. Juli 1915 . i iô arc-
J . Nr . 9069 . Der 8«j>MMndet>

Die s. Zt . ,n dem Gehöft- des Karl Pfeifer U.
Brückenmühle, Gemeinde Ergeshausen, ausgebrocheneÄ A ^llsenile ist erloscbm

Betr . Verbot der Verbreitung der Resolutionen t
des Internationalen Frauenkongresses inr Haag.

Auf Grund 8 9 k des Gesetzes über den Belagerungszu-
stand vom 4. Juni 1851 wird jede Art der Vervielfältigung
und Verbreitung der Resolutionen des Internationalen rrrauen-
kongrcsses im Haag, 28.- 30. April 19 15, sowie M öffent¬
liche Erörterung dieser Resolutionen für die Dauer des Kriegs^
rustandes im Bezirke des 18 Armeekorps mck Ausnahme des* ' . . . 2. rv.rj..*_ - l̂ Asrll»nr verboten.

und Klauenseuche ist erloschen
Die Gehöstsperrc ist aufgehoben.
Diez, den 29 . Juni 1915.
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Befehlsberê s der Festungen Mainz und Coblenz verboten.

Mit dem 1. Juli 1915 tratt der Kgl. Kreistierarzt\
in Limburg wieder sein Amt als Kreistierarzt desA
Limburg an. Zugleich sind ihm die kreistierärztlichenÄ tzerl
«eschäftc des Kreises Westerburg übertragen worden. mgsbl

Hierdurch werden meine Veröffentlichungen vom 10. s der
gust 1914 (Kreisblatt Nr . 183) und vom 27. Febrm! g-mem
(Kreisblatt Nr . 48) aufgehoben. ^ J,

Limburg, den 5. Juli 1915. T «r La itte in

lli t bxittt  illttiemsche Avmee geschlagen.
~  6,3 . 17 .(* :%)_ » £ « tfäWS l *» 2 * *M« * r2Z
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Bertln , b. ^ uu. ,. r a V‘ a
\ des Berl . Lok. Anz ". Kirchlehner, meldet aus dem' K. und
i K Kriegspressequartier unterm 5. Juli : Die Geographie

VUJU WMlUWf «' *» \ bc5  Raumes , in welchem die österreichrfch-ungarl,chm und ; ^^ sfequartier: vm aus oem ^ u '" fmir

Nachts wurden zwei sralljoslsche Angriffe bei Les Eparges ; Aesuhrlê^ ^ ^ ^ ,, ^ a[[e 24  Stunden. Heute: teits  , auT  italienisches Gebret vvrgeschobm haben, vai l. cv>_ _ Sa-** Otrtio ömTTTnnfrt— StrutntlOtD 'Cl UtS ? StA ^ -

Wien,  6 . Juli . (T .U.) Der KnegsberchterM m  ;
.Deutschen Volksblattes" meldet aus dem K. ». » "

pressequartier: Ich bin auf dem Kam 'psgebm»

^Die Beute des Erfolges am Pnesterwalde hat sich um
1 Feldgeschütz und 3 Maschinengewehre erhöht. Außerdem
fiel ein Pionierpark mit zahlreichem Material m unsere
Hand. Unsere Flieger griffen den Flugplatz Eorclkm ostlich
von Epinal und ein srauzofifches Lager am Brettschtld ost-

- lich von Krüt in den Vogesen an.
^ Oberste Heeresleitung.

Ksn heil Dl.AiklssschlHiBtzeli.

W ?ch ncchdrärigön.' ändeit sich' alle 24 Stunden Heute
kann im Raume längs der Linie Kamwnka—Strumilowa brs
zu der an der wichtigen Eisenbahnlinie Lemberg-Brody un¬
mittelbar in der Nähe des Kreuzungspunktes mit der Linie
Tarnopol -Lemberg liegenden Ortschaft Krasne nnr °on Ver-
folqungskämpfen gesprochen werden. Am Bug ber Krulow
brachte der russische Rückzug am Wieprz fur uns erfolgreiche
Kämpfe. Die Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand dringt
weiter siegreich vor und auch die österreichisch-ungarischen und
deutschen Truppen der Armee von Lmsmgen haben den
Russen ihre Stellung am westlichen Ufer bei Zlota -Lipa
.E .- , „ ch 1- üt . ss .- * » ÄS “ ÄS

"KS « ! ber gerbinanb -Si ^ “»
angegriffen. Die italienischen Hotels auf dem SW '
sind in unserer Hand.

Großes Hauptquartier, 6. Juli. sW. T B Amt ich.)
Heute am frühen Morgen wurde der stark befestlate Wald
südlich Biale-Bloto swestlich der Straße suwalkt-Kalwarfa)
erstürmt. Dabei nahmen wir.500 Russen gefangen

Die Lage bei den deutschen Truppen ist unverändert.
Oberste Heeresleitung.

Wien,  6 . Juli . (W.T .B . Nichtamtlich.) Amtlich
wird verlautbart : 6. Juli 1915, mittags:

Durch die Armee des Erzherzogs Josef Ferdinand in der
zweiten Schlacht bei Krasnik  geworfen , ziehen sich
die Russen in nördlicher und nordöstlicher Richtung zurück..
Die Armee des Erzherzogs dringt nach gelungenem Durch¬
bruch unter neuen erfolgreichen Kämpfen weiter vor und
hat gestern die Gegend von Gielczew und die Höhen nörd¬
lich der Wyznica erkämpft. Unter dem Druck dieses Vor¬
gehens wich der Gegner auch am Wieprz über Tarnograd
zurück Die in diesen Kämpfen eingebrachte Beute hat sich
aus 41 Osftziere, 11500 Mann und 17 Maschinengewehre
erhöht . . n

Am Bug und in Ostgaltzien ist die allgemeine Lage
unverändert.

An der Zlota -Lipa und am Dnjestt herycht Ruhe.
Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:

von Höfer,  Feldmarschalleutnant.

fängene gemacht. Zur Ergänzung der günstigen Lage kommen
noch die abgewiesenen italienischen Angriffe rm Süden hinzu.

Kein Austausch gefangener Militärärzte
in Rußland.

Nach der „Nowoje Wremja" sollen, wie die „Mil -pol.
Korr ." meldet, die gefangenen deutschen und osterreichrjch-
unqarischen Militärärzte nicht gegen gefangene rufst,che Aerzte
Qusgetauscht werden. Sie sollen vielmehr den -- -amtqts-
dienft bei den gefangenen Landsleutsn m den nördlichen
Gouvernements und in Sibirien versehen. Auf 1500 Ge¬
fangene soll immer ein Arzt kommen.

Der iriea mit Mit«.

Der Siegeszug der Verbündete « .
B u ka r e st . 6. Juli . (T .U.) Der Sonderberichterstatter

des .Universuk" meldet von der rumänisch-ungarischen Grenz¬
station Marmornitza : Immer wieder versuchen dre Russen,
bald da bald dort die österreichisch-unganschen Stelstlngen
zwischen Dnjestr und Pruth zu durchbrechen. Wie Tnrch-
bruchsversuche der Russen scheitetten jedoch, an der außer¬
gewöhnlichen Wachsamkeit der Oesterreicher, d,e den Gegner
unter den schwersten Verlusten überall zuruckschlagwr. Dre
Russen räumen täglich -weitere Ottschasten Bessarabiens.

Wien.  6 . Juli . (W.T .B . Nichtamtlich.) Amtlich
wird verlautba rt:  6 . Juli 1915, mittags.

Die Kämpfe im Eörzischen, die in den letzten Tagen
immer größeren Umfang angenommen hatten , entwickelten
fich gestern durch den allgemeinen Angriff der italienischen
3 Armee zur Schlacht . Etwa vier feindliche Korps
gingen unter mächtiger Artillerieunterstützung gegen unsere
Front vom E-örzer Brückenkopf bis zum Meere vor . Sre
,wurden vollständig zurückgeschlagen und erlitten furcht¬
bare Verluste.  Dank der über alles Lob erhabenen
Haltung unserer vortrefflichen kriegsgewandten gruppen , be¬
sonders der tapferen Infanterie , blieben alle unsere Stel¬
lungen unverändert in unseren Händen. So halten die Helden
an der Südwestgrenze der Monarchie starke und tteue Wacht
gegen die Ueberzahl des Feindes. Sie können des Dankes
aller Völker ihres Vaterlandes und der im Norden von
Eieg zu Sieg eilenden Armeen sicher sein.

Am mittleren Jsonzo, im Krngebiet und an den übrigen
Fronten hat sich gestern nichts Wesentliches ereignet.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs:
von Höfer.  Feldmarschalleutnant

Ae üsNamscht«tarapidcMt
— /rm ryfW

Konstantin opel,  6 . Juli . . (W.T .B . N<h
Das Hauptquartier teilt mi t : An der
nellenfro nt  versentte am 4. Jull nachmittags
'ches Unterseeboot vor Sedd -ül-Bahr emen gi°i
zösischett Transportdampfer mit zwei Schornsteins
Dampfer ging nach drei Minuten unter. W m
gruppe wollte der Feind in der^ Nacht znm 4.
lebhaftem Gewehrfeuer gegen unseren rechten st
Aufklärungsabteilungen vorrücken lassen dre wir zu

Bei der Südgruppe spreirgte unsere Artillerie am̂
feindliches Munitionslager m die Luft und tief " ^
licken Batterien einen Brand hervor . Dre atp. 1 ,
zimierte die feindlichen Soldaten , die herbe,eilten, .

^ ^ A? de°r K̂ a u ka su s fr o n t verfolgen wir d«
serem rechten Flügel zurückgeschlagene feindlichê

An der Jrakfront  gegen Bassorah wurde-
liche Truppenabteilung , die mit der Euphrat a»
wurde, von unseren Trwppen und Frerwrllrg ^
geschlagen. Der Feind ließ Wer 60 Tote zu» °̂ -
einen Major unv zwei andere Offiziere. M
führte der Feind auch zwei mit seinen Verwun^
-̂ Ldr̂ euae wea. Wir erbeurelen eine Menge
SK . Ms diese Weise haben mir die engst^
nchmung in dieser Gegend in einen Ruchutz
der unter dem Schutze der auf dem Flutzlaust
englischen Kanonenboote ausgeDhrt murde.

Ans den übrigen Fronten nichts von
Beschießung ves deutsche« Konsulat»

Alexaudrette.
K o n st a nt in opel,  6 . Juli . (W . T . B- ^

Der französische Panzerkreuzer „Jeanne d »n
in den Hafen von Alex. ndrette einfuhr, jaWc
jungen Schiffer, den er an der syrischen Kustes
einen Brief an den Vizegouverneur mit der
Flagge des deutschen Konsulats  ^
Nachdem die Behörden sich weigerten, bombar»' -
zer das Konsulat, indem er 15 Granaten abseue ^
nentuch wurde unversehrt in Sicherheit »ebrack
blieb aufgepflanzt. Der „Jeanne d Ârc entrert
auf. ES ist dies nun das zweite Mal , datz
such unternommen worden ist.
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Austausch der Kriegsinvaliven.
der Schweizer Grenze , 6 Juli . (Ctr.

^ «ach ziemlich langen und schwierigen Verhandlungen
jj _' ^ französische und die deutsche Regierung über
^ 'Egleichzeitige Heimschafsung v,n Kriegsinvaliden, die
<,liC mau bestimmten Kategorien angehören , geeinigt.

IE Vaterland zurückkchrenden Verwundeten und
rj,en zur Untersuchung der Kommiffionen in Kvn-

D ' versammelt. Zwei Schweizer Aerzte werden
'^ Hebung der Kommissionen beiwohnen. Die beiden
^ imstransporte werden von der einen und der an-

am 10. und 11. Juli abgehen.
ff« englischerH-Boote auf feindliche

W "" Handelsschiffes
" f iin , 5. Juli . (W .T .B . Amtlich .) Ueber An-
EMalischer Unterseeboote auf feindliche Handelsschiffe

Konstantinopel folgende amtliche Feststellungen
- i Am 12. Mai wurde der türkische, nicht armierte
vk  Ittihad ", der im Hasen von Panderma Ladung
^ eI 'ohne  vorhergehende Warnung mit einem Tor-

angegriffen. Die Schüsse gingen fehl und trafen
k>'nrnuer- 2. Am 18. Mai wurde der türkische, nicht
' Kandelsdampfer„Dogan " auf der Fahrt von Pan-

na'K Konstantinopel ohne Warnung von einem eng-
llnterseeboot mit einem Torpedoschutz angegriffen!.
b befanden sich 700 Passagiere , darunter viele Frauen

Binder. Der Schutz ging vorbei. 3. Alm 25. wurde der
leinnerte deutsche Dampfer „ Stambul " im Bosporus
' 'mein englischen Unterseeboot ohne vorhergehende War-
" „jt einem Torpedoschutz angegriffen und getroffen,

drei Dampfer stehen zur türkischen Armee und Marine-!
mltung in keinerlei Beziehung. 4. Am 31. Mai wurde
«ubewafsnete Dampfer „ Madeleine Rickm'ers" in Pan-

' , ,on einem englischen Unterseeboot ohne vorhergehende
muM mit einem Torpedoschuh angegriffen und getrof-
Dcr Dampfer lud Waren für Konstantinopel. Es be-
„ sich weder Truppen noch Kriegsmaterial an Bord.

«L nicht armierte Dampfer „ Willy Rickmers", der vor-
»ismätzig durch ein großes rotes Kreuz auf weißem' Grunde

arettschiff kenntlich gemacht war und Mehrere hundert
dete an Bord hatte , wurde am 1. Juni bei San

||0 ohne vorhergehende Warnung von einem englischen
lecboot angegriffen. — Während die englische Re-
Lalle Mittel in Bewegung setzt, um darzutun, datz die

Mn Unterseeboote in einem Gebiet, vor dessen Gefahren
»limlichst gewarnt worden ist, durch ihr Vorgehen uv-
Mlich und verwerflich! handeln, schonen die englischen
irieebootc. ohne eine Warnung für nötig zu halten.
^■CTn Mionsgebiet weder Passagierdampfer noch Lazarett-

tierant lÄI1-
jt des Sn Die Zollerhebung in Polen.
ztlichenA Berlin,  6 . Juli . (W .T .B . Nichtamtlich.) Das Ver-
rden. « gsblatt der Kaiserlichen Zivilverwaltung für Polen
vom 1l>. ls der Weichsel veröffentlicht ein UebereinkomMenbetr.
Febrim! gemeinschaftlicheErhebung von Zöllen in dem deutschen

österreichisch-ungarischen Verwaltungsgebiet links der
z -Gel. Darnach bilden die beiderseitigen Verwaltungs-

„ „ . iide in Russisch-Polen links der Weichsel ein gemein--
ct v "" stliches Zollgebiet. Die Zolleinnahmen werden nach Ab-

von 20 vom Hundert für die Zollerhebung und Grenz-
«chung zwischen den beiden Teilen je zur Hälfte geteilt.W Mkrcich bereitet sich auf den Winterfeldzug vor.

♦ Paris,  5 . Juli . <T. 11. Privattelegramm .) Senator
' mbert, der im Pariser „Journal " seine Kampagne für

lhemBi» Waffen und Munitionen fortsetzt, schreibt in seinem
ichteistatlki'Mn Artikel: „Einer unserer großen Ehefs schrieb mir
R.  ft . ft tm:  Sagen wir die Wahrheit , die Zeit ist für uns.
Gebiet  it münen aushalten, fabrizieren, an Menschen sparen,
der ft« E mir noch Kraft besitzen, wenn die anderen abgenutzt

ruppcii sii'• Machen wir keine Worte , sondern verkünden und be¬
ten. Der wir den Winterfeldzug vor.

Der russische Neutralitätsbruch.
Wien,  5 . Juli . (T .U.) Wie die Blätter erfahren,

Gemäßheit des Dreikönigs-Abkommens von Malmö
schwedische Protest wegen der russischen Neutralitäts-
smg von den beiden anderen skandinavischen Staaten

itzt werden, da jede Neutralitätsverletzung eines der
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' ^ mischen Gebiete alle skandinavischen Staaten in ihrem
\T '. trifft.

iiutzlanb falschmünzerteungarische Noten.
irnste«eir» d,idapest, 5. Juli . lT.U ) Bei der hiesigen Staats-
M deii ^ch»ft wurde eine Tausend-Kronen Note eingelrefert,

n 4. Juli die russischen Truppen während ihres kurzen Aufent-
\n  Flügel 8 in Ungarn in den Verkehr gebracht haben Die Note
vir zurülk> « vollendeter Technik, wahrscheinlich in einer staatlichen
ach4-3 totutftrtt hergestellt worden,iefmde«

Die Lage in Moskau.
feilten, " «todljotm,  5 . Juli . (T.U.) Ein soeben aus Moskau
mir die fl genossener Schwede, der selbst ein Geschäft in Moskau
liche ft̂ pfählte, daß unter den in Moskau seßhaften Ausländern
ourde ei« / Echi Panik herrsche. Man befürchtet nämlich eine
rlbahn de! M̂ung der Pogrome, welche vielleicht dann beginnen
ien in dü wenn die Russen erfahren, daß die Truppen der Ver-
zurück. d" mauf russischem Boden stehen. Moskau ist so gut
Auf M Militär und es ist begreiflich, daß viele Kaufleute

^chtjeitig Moskau verlassen.
3 ^tt von 30 Mitgliedern aus der Veuijelos-
-iugs Partei.
CauTe Juli . (T.U.) Das ..Volksblatt" erfährt aus

' mder 30 Abgeordnete der venizelistischen Partei haben
„ fflö Wfctt aus der Partei erklärt. Man erwartet eine
W I hj..̂ wchwenkung von Mitgliedern der venizelistischen

'»r die Neutralitätspolitik der Regierung.
Die Haltung Bulgariens.

/Pest , o. Juli. (Ctr. Frkft.) Die Bukarester
J ta“ meldet aus Sofia, der dortige„Mir" schreibe in
Kaizen Nummer: In Bulgarien wird die Ansicht
,, u8«neiner, daß Bulg ar iens Platz an der
I' r Zentralmächte  sei. Der „Mir" reproduziert
. Mrungen eines Ententediplomatengegenüber einem

von

, ^ les Blattes, aus denen ersichtlich ist, daß
iiiiL̂ och einen letzten Versuch bei der

di e
der bul-

"rung unternimmt und jetzt schon bereit ist, alle
Bulgariens zu erfüllen, nur um Bulgarien zu

Der Diplomat betonte, daß die galizischen Ereig

nisse für Rußland sehr unangenehm seien, obwohl sie für das
Endresultat als nicht entscheidend erachtet würden. Unleugbar
hätten die russischen Niederlagen in Paris und London lehr
schlechten Eindruck gemacht. Frankreich treffe jetzt riesige Vor¬
bereitungen zu einer neuerlichen Offensive. Nach dem„Mir"
wird die allerneuestr Note der Entente der bulgarischen Re¬
gierung spätestens am Mittwoch überreicht. Es werden dies
die allerletzten Vorschläge sein Fall» sie abgelehnt werden,
wollen die Vertreter der Entente Bulgarien demonstrativ ver¬
lassen In derselben Angelegenheit meldet„Az Est", daß die
in Sofia weilenden französischen und englische« Journalisten
in einer vertraulichen Konferenz ihre Abreise beschlossen hätten,
da Bulgarien sich endgültig auf die Seite der Zentralmächte
gestellt habe. (Frkftr. Ztg.)

Lokaler und vermischter CeiK
£ im bürg,  den 7. Juli 1915.

**., Rohei  t. Rohe Hände haben sich in der Nacht
von Montag auf Dienstag in einem Garten der Untergasse
aufs niederträchtlichstebemerkbar gemacht. In dem besagten
Gemüsegarten wurden sämtlicheB ohn en sta n g cn aus der
Erde gerissen  und in wüstem Hausen durcheinanderge-
warfen. Ferner war an den Gemüiebeständen dadurch Unheil
angerichtet, daß der oder die Täter mit einem Messer  das
Gemüse abschnitsten  und herumwarsen. Der Garten
bot einen trostlosen Anblick,  und durch den Bubenstreich
ist Arbeit und Fleiß des Gartenbesitzers vergeblich gewesen.
Hoffentlich gelingt es den Bemühungen der Polizei, die Schul¬
digen ausfindig zu machen.

*** Die Handelskammer  zu Limburg wird am
Dienstag , den 13. Juli d. Js ., mittags Uhr, im Hotel
„Preutzischer Hoff' zu Limburg eine Vollversammlung ab¬
halten mit folgender Tagesordnung : 1. Wahl des Vor¬
sitzenden und des 1. und 2.  Stellvertreters ; 2. Geschäfts¬
bericht; 3. Haushaltungsplan 1915/16; 4. Bericht über
die Hauptversammlung des Lahnkanalvereins; 5. Kriegs¬
schäden; 6. Forderungen an Angehörige feindlicher Staaten;
7. Heereslieferungen; 8. Sonstiges.

*** Strafkammersitzung  vom 5. Juli . Der
Hausierer HeinrichK. von Erbach bei Camberg hat sich eines
Sittlichkeitsverbrechens  schuldig gemacht und wird
deshalb zu 6 Monaten Gsfängnis verurteilt. — Der Tag¬
löhner Karl W. von Limburg hat hier in Limburg6 Dieb¬
stähle ausgeführt und zwar hatte er es auf die Rollfuhrwerke
des Spediteurs Condermann von hier abgesehen. Am hellen
Tage nahm der Angeklagte in Abwesenheit des Personals von
der Rolle Stückgüter weg und entwendete bei der Firma
Michelu. Wolf mehrere Säcke Woll Lumpen Das Gericht
erkannte auf 4 Monate und 2 Wochen Gefängnis— Der
Arbeiter Anton N. aus Russisch Polen hatte sich ohne Ge¬
nehmigung der Ortspolizeibehörde nach Dörnberg wegbegeben
und trieb sich bettelnd im Lande umher. Er wurde in Dauborn
ergriffen und erhält wegen Vergehens gegen da« Belagerungs¬
gesetz5 Tage Gefängnis und wegen Bcttelns1 Tag Haft.

Ungeeignete Liebesgaben.  Fast täglich
werden seil dem Eintritt der heißen Jahreszeit Taschenfilter
als Liebesgaben angeprieten, welche es unseren Soldaten im
Felde ermöglichen sollen, Trinkwasser in einwandfreier Form
aus jedem beliebigen Tümpel oder Bache anzusaugen. Mit
vollem Recht ist davor bereits gewarnt tvorden. In der Tat
können derartige an und für sich wünschenswerte Apparate
eine Gefahr für den Eigentümer darstellen, abgesehen davon,
daß sic die angepriesenen Eigenschaften überhaupt nicht od-r
nur unvollkommen anfweisen. Ihre Einrichtung auf die Saug¬
kraft der menschlichen Lunge verlangt von vornherein eine
größere Porosität, welche ihrerseits keinen völligen Abschluß
der Krankheitserreger gestattet. Soweit diese nicht wegen
ihrer Größe auf der Außenscitr des Filterzylinders haften'
bleiben, wandern sie in dieien ein oder durchdringen ihn
völlig, sodaß sie mit dem Trinkwasser vom Menschen aufge-
nommen werden. Soweit sie sich aber in der Filterwandung
sestsetzten, entwickeln sie sich auf den organischen Verunreini¬
gungen des Wassers sehr rasch zu üppigen Kolonien, welche
nicht nur die Filterporen verstopfen und den Apparat so unwirk¬
sam machen, sondern sogar das Wasser mit Bakterien anzu-
reichern  vermögen. In diesem Falle stellen sie aber
eine schwere Gefahr für den Benutzer deS Filters dar. Des¬
halb muß dringend vor dem Versand unzulänglicher Apparate
ebenso gewarnt werden, wie vor einer übertriebenen Bakterien¬
furcht. Unsere Heeresverwaltung hat zudem die kämpfenden
Truppen mit Trinkwafferbereitern von jeder Bauart ausgestattet,
und so das Menschenmögliche geleistet, ansteckenden Krank¬
heiten in unseren Reihen oorzubeugen und rechtzeitig zu be¬
gegnen.

Köln, 6. Juli . Das Schwurgericht in Bielefeld hat laut
„Köln. Ztg " de Eheleute Lucht aus Döllenbeck wegen Er-
mordung ihres 3 Jahre 9 Monate alten Kindes zum Tode
verurteilt.

Stuttgart, 5. Juli. Durch eine Verfügung des stellver¬
tretenden Generalkommando des 13. württembergischen Armee¬
korps werden bei sämtlichen in Württemberg befindlichen
Brauereien 15 Prozent ihrer Biervorräte und ihrer künftigen
Biererzeugungmit sofortiger Wirkung beschlagnahmt. Samt-
liche in Württemberg befindlichen Brauereien haben auf An¬
fordern die erforderlichen Bierfässer und das nötige Eis be
reitzustellen.

Köuigsbergi. Pr., 6. Juli. (Ctr. Frkft.) Fünfundvierzig
P ostbramten des Oberpostdirektionsbezirk« Königsberg wurde
wegen ihres Verhaltens bei dem Russeneinfall, in Anerkennung
der dabei geleisteten wertvollen Dienste, jetzt das Eiserne
Kreuz  verliehen.

Wien, 6. Juli. (Ctr. Frkft.) Wie das Postsparkassenamt
mitteilt, beläuft sich die Gesamtsumme der Zeichnungen auf
die zweite ö ster rei chi sche Kriegsanleihe  nach
den bisher eingegangenen Meldungen der Zeichenstellen auf
2640 Millionen Kronen.

Lyon, 6. Juli . (W T B. Nichtamtlich.) Wie das Blatt
..Republicain" meldet, hat die französische Heeresleitung nach
dem Beispiel der deutschen Heeresleitung angeordnet, daß den
Soldaten an der Front ein Heimatsurlaub gewährt wird.

Petersburg, 6. Juli. (W. T. B. Nichtamtlich.) Ein Er-
laß des Stadtkommandanten von Petersburg stellt die große

Zunahme der heimlichen  Spiritusbrennereien in Peters¬
burg und Umgegend fest, die teilweise mit Begünstigung der
Polizei stattgefunden habe. Die Schuldigen sollen mit Ver¬
bannung nach Sibirien bestraft werden

New-Pork, 6. Juli. (W.T.B. Nichtamtlich.) Meldung
des Reuterfchen Bureaus. »Gestern kurz vor Mitternacht machte
Holt, der den Anschlag auf Morgan verübte, einen Selbst¬
mordversuch, indem er sich di« linke Schlagader zu öffnen
versuchte.

Kurzer Getreide-Wochenbericht
der Preisberichtsftelle des Deutsche« Landwirt¬

schaftsrats vom 20. Juni bis 5. Juli 1915.
Der BundeSrat hat am 28. Juni die Beschlagnahme der

gesamten deutschen Getreideernte beschlossen. Wichtig ist hier¬
bei, daß die Beschlagnahme im neuen Erntejahre grundsätzlich
zugunsten des Kommunalverbandes erfolgt, in dessen Bezirk
das Getreide gewachsen ist. Die Kommunaloerbände haben
das Recht auf Selbstwirtschaft. Verfügt ein Kommunalverband
über mehr Getreide, als er selbst benötigt, so hat er den
Ueberschuß der Reichsgetreidestelle zu überweisen. Diese neu
organisierte Reichsgetreidestelle, die aus einer Verwaltungs- und
einer Geschästsabteilung besteht, hat die Aufgabe mit Hilfe
der Kommunalverbändc für Verteilung und zweckmäßige Ber-
Wendung der vorhandenen Vorräte zu sorgen. Die Berwaltungs-
abteilung bestimmt unter anderem, welche Mehlmenge verbraucht
werden darf, wieviel Getreide aus den einzelnen Kommunal¬
verbänden abzuliefern ist usw. Aufgabe der Abteilung ll (KG)
ist die Erledigung aller erforderlichen Rechtsgeschäfte^ sic hat
besonders für die rechtzeittge Abnahme, Bezahlung und Unter¬
bringung des von den Kommunaloerbändenabzuliefernden Ge
trcides zu sorgen. Die Reichsgetreidestcllesetzt die Mahllöhne
fest. Die entfallende Kleie ist dem Kommunalverband oder
dem Selbstversorger zurückzugeben. Alle andere Kleie ist der
Bezugsvereinigung der deutsche« Landwirte zur Verfügung zu
stellen und nach den Weisungen der Reichsfuttermittelstelle zu
verteilen. Verbrauchsregelung und Mehlverteilimg bleiben
nach wie »or in der Hand der Kommunalverbände. Was die
Ausmahlung anbelangt, so ist die Mindestausbeute bei Roggen
auf 82"/g, bei Weizen auf 80 v. H. festgesetzt Das Ver-
fütterungsverbot für Brotgetreide bleibt bestehen. Zulässig ist
die Verfütterung und die Verarbeitung zu Futtermitteln nur,
wenn das Getreide von dem zuständigen Kommunalverbande
oder von der Reichsgetreidestelleals zur menschlichen Ernährung
ungeeignet befunden ist Von der Gerste dürfen Unternehmer
landwirtschaftlicher Betriebe die Hälfte ihrer Vorräte zurück-
behalten. Die andere Hälfte ist dem Kommunalverbande zu
überlassen, sofern dieiec nicht auf die Lieferung verzichtet Die
Regelung des Gersteverbrauchs erfolgt durch die Reichsfutter¬
mittelstelle. Diese setzt fest, welche Betriebe Gerste verarbeiten
dürfen und in welcher Menge. Für die Bierbrauereien sind
die v»m Bundesrat festgesetzten Malzkontingents maßgebend.
Aus der Verordnung über den Verkehr mit Hafer ist heroor-
zuheben, daß Halter von Einhufern und Zuchtbullen den zur
Fütterung erforderlichen Hafer zurückbehaltm dürfen. Aus den
Vorräten der Ueberschußoerbände deckt die Zentralstelle zur
Beschaffung der Heeresverpflegung den Bedarf des Heeres
und der Marine, der Zuschußverbände und der Nährmittel¬
fabriken. Die durchschnittliche Futterralion bestimmt der
Bundesrat, doch kann die ReichsfuttermittelstelleFutterzulagcn
für Bergwerks- und Gestütspferde sowie für Deckhengste und
im Falle eines dringenden Bedürfnisses auch für andere Pferde
bewilligen. Kraftfuttermittel dürfen wie bisher nur durch die
Bezugsvereinigungder deutschen Landwirte abgesetzt werden,
indes handelt es sich dabei nur um Gegenstände, die selbst
oder deren Rohstoffe nach dem 31. März 1915 aus dem Aus¬
lande eingeführt worden sind. — In geschäftlicher Beziehung
hat sich in der Berichtswoche kaum etwas geändert. Nach
wie vor behindert Mangel an Waggons das Geschäft, aber
da die Verbraucher nur mäßige Ansprüche stellen, so sind auch
die Händler mit neuen Anschaffungen von Mais äußerst vor¬
sichtig. Dazu kommt, daß der ohnehin sehr eingeschränkte
Bedarf der landwirtschaftlichen Verbraucher zum Teil durch
die Behörden gedeckt wird, und zwar zu wesentlich niedrigeren
Preisen, als man im freien Marktverkehr für Mais anlegen
muß. Trotz des schleppenden Absatzes haben sich die Preise
seit der Vorwoche indes wenig geändert. Guter Mais stellte sich
ab Dresden auf 595—600 Mk. und für Cinquantino lautete
bte Forderung ca. Mk. 605. Gerste bleibt andauernd knapp
und erzielt im Großhandel je nach Beschaffenheit bis Mk. 660.
Ausländische Kleie war zu Preisen von 46—47 Mk. leicht
unterzudringen. In Maismehl hat sich das Angebot etwas
vermindert, doch bestand nur wenig Kauflust, so daß Angebote
zu 60— 62 Mk. nur vereinzelt zu Abschlüssen führten.

Limburg , 7 . Juli 1915 . Viktualienmarkt. Butter per Pfd.
1.40 Mk., 2 Eier 28 Pfg ., Kartoffeln per Pfd . 00—00 Pfg ., Kar¬
toffeln per Ztr . 0 .00 - 0.00 Mk., Aepfel per Pfd . 00 —00 Pfg ., Apfel-
sinen per Stück 8 —10 Pfg ., Aprikosen per Pfd . 70 - 80 Pfg ., Birnen
per Pfd . 25—00 Pfg ., Schneidbohnen per Pfd . 30 - 40 Pfg ., Bohnen
dicke per Pfd . 20 - 00 Pfg . Blumenkohl per Stück 20—50 Pfg ., Endi¬
vien per Stück 00—00 Pfg ., Erbsen per Pfd . 25—30 Pfg ., Erdbeeren
per Pfd . 50—70 Pfg ., Heidelbeeren per Pfd . 30 —40 Pfg ., Himbeeren
per Pfd . 60—65 Pfg -, Johannisbeeren per Pfd . 20 - 30 Pfg ., Kirschen
per Pfd . 30—45 Pfg -, Kirschen sauer Pfd . 40 - 45 Pfg ., Knoblauch
per Pfd . 0.90—0.00 Mk., Kohlrabi oberirdisch per Stück 5—6 Pfg .,
Kohlrabi unterirdisch per Stück 00—00 Pfg ., Kopfsalat per Stück
10—20 Pfg ., Gurken per Stück 20 —60 Pfg ., Meerrettig per Stange
20 —30 Pfg -, Stachelbeeren per Pfd . 20—30 Pfg ., Tomatenäpfel per
Pfd 75— 90 Pfg ., Rettig per Stück 4—6 Pf ., Rüben gelbe per Pfd.
20—00 Pfg ., Rüben rote per Pfd . 15- 00 Pfg -, Rotkraut per Stück
00—CO Pfg ., Weißkraut per Stück 00—00 Pfg ., Schwarzwurz per
Pfd . 00 —00 Pfg -, Spinat per Pfd . 00—00 Pfg ., Spargel per Pfd.
00 —00 Pfg , Sellerie per Stück 10 —15 Pfg -, Wirsing per Stück
10—20 Pfg ., Zwiebeln per Pfd . 35 —50 Pfg .,

Oeffeutlicher Wetterdienst.
Wetterausficht für Donnerstag' den 8. Juli 1915

Meist wolkig und trübe. Regenfälle, vereinzelt Gewitter , süd¬
westliche Winde

Lahnwasserwärme 24° C.



Statt Jeder besonderen Anzeige.

Wenig gebrauchte Säe -,
Kartoffel- und Häcksel¬
maschine, sowie1 Rum¬
melmühle und 1 Kar¬
toffeldämpfer zu verkauft».

Näh. in derExpd. 1(153

Heute entschlief sanft und gottergeben, nach langem schwerem
Leiden , versehen mit den heiligen Sterbesakramenten unsere liebe
gute Tochter , Schwester, Schwägerin, Tante , Nichte und Kusine

Fräulein

Franziska Zimmermann
im Alter von 40 Jahren.

Um stille Teilnahme bitten
die tieftrauernden Hinterbliebenen

I. d. N. : Frau Adam Zimmermann War.
Limburg,  Marburg , den 6. Juli 1915. 2(153
Die Beerdigung findet am Freitag nachmittag um 4 Uhr vom

Trauerhause , Weiersteinstrasse 17, aus statt . ^Die feierlichen
Exequien werden am Freitag morgen um 71U Uhr im Dom ab¬
gehalten.

4 Stück6 Wochen alte
Saugferkel zu verkaufen bei

Wilhelm Hölzer,
5(153 Kaltenholzhausen.

Reizeitlilhe
schm Wimg
zu vermieten. 2(137

Neumartt 10.

lUMtsie
inseriert man mit

gutem Erfolge in dem

Limburger
Anzeiger.

Turnverein E . Y.
Wir bringen hiermit zur geziemenden Kennt¬

nis, daß unser langjähriges Mitglied
Herr Knmltßtt Louis Schneider
verstorben ist. Dir Beerdigung findet heute nach¬
mittag 3 Uhr statt und wir bitten unsere Mit¬
glieder um recht zahlreiche Teilnahme.
3(153 Der Vorstand.

Das deutsche Volk hat im Laufe der ersten 11 Kriegs-
Monate wett Wer

Kekü « » t « achunge « und Anzeige«
der Stadl Kimdurg.

Bekanntmachung.
Städtischer Fleischverkanf.

Die Stadt Limburg verkauft vom Donnerstag den 17. Juni
ab ihre Vorräte an Dauerware in dem Geschäftsraum Salz¬
gaffe 21 (Eingang an der Plötze)  und zwar

Montags und Donnerstags von9- 12 Uhr.
Es wird verkauft:

Kinnbacken zum Preise von1.20 Jt  das Pfds
Dörrfleisch » „ » l-̂ O „ ,, „
Rückenspeck » n h 1-5O ,, „ »
Deliikatetzseitenspeck„ „ » 1.60 „ „
Vorderschinken .. » 145 .. .. ,,
Hinterschinke« , ,, » 1-7° .. „
Schmalz « » » 160 » » »

außerdem
Blutwurst mDosen zum Preisev.! 2Ô die Pfd.-Dose
Leberwurst ,, * » » » 1-20„ „ « »
Sülze » n n II h 1-60 II II II
Schweinefleisch

in löruhe ,, » ,, , » l ■40„ ,, , ••
Abgabe nur an die in Limburg wohnende

Bevölkerung gegen Barzahlung.
Kinnbacken, Vorderschinken und Hinterschinken werden nur

in ganzen Stücken abgegeben, dagegen
Alle anderen Fleischwaren in Stücken von 1 Pfd. ab.
Limburg (Lahn), den 14. Juni 1915.

1(135 Der Magistrat.

eine Milliarde Mark Gold
zur Reichsbank getragen. Dadurch sind wir in die Lage
versetzt worden, unsere sinanzie Ile Kriegsrüstung
in einer Weise auszugestalten, daß, uns das gesamte feind¬
liche Ausland darum beneidet. Erst jetzt wird in Frankreich
der Versuch  gemacht, unser Beispiel nachzuahmen.

Mitbürger!
Sorgt dafür, daß wir den großen Vorsprung vor dem

Feinde behalten. Tragt jedes Goldstück ohne Ausnahme
zur Reichsbank. Denkt nicht, daß es auf das eine Goldstück
nicht ankomme. Wollte jeder Deutsche nur ein Zwanzig¬
markstück zurückhalten, so würden fast v/ , Milliarden Mark
Gold nicht zur Reichsbank kommen.

Es ist für jeden Mitbürger eine heilige Pflicht,
unter Einsetzung der ganzen Personlichk ei  1 das
Gold zu sammeln und es der Reichsbank zuzuführen. Jeder
Bürger hat Gelegetchett, durch die Sammeltätigkeit dem
Vaterlande einen wertvollen Dienst zu leisten, ohne daß
er irgend ein Opfer zu bringen braucht. Jede Postanstalt
wechselt das Geld um. Wer es dttekt zur Reichsbank schicken
will, dem werden die Versendungskosten ersetzt.

Milliarden Gold find noch im Verkehr.
Es bedarf deshalb noch immer der Anspannung aNer

Kräfte, um den Riesenbetrag zu sammeln.

Freitag den 9 . Juli d. Js„
vormittags 8 Uhr

kommen im Kirberger Gemeindewald,
Distrikt Hain:

1075 Stück eichen Lohstangen2. Klasse und
10835 „ „ ,, 3. „

zur Versteigerung.
Die Stangen sind größtenteils als Obststützen verwendbar.
Kirberg, den6 Juli 1915.

Der Bürgermeister
4(153 I . V-: Bender,  Beigeordneter.

All! Ml Hst' y. MmlM
empfiehlt

Friedr . Kloos Ww., Limburg.
Untere Grabenstrasse 25. 5(10

Bei telefonisch an uns aber
Mittelteil Inseraten Vernehmen wir keiner¬
lei Veranlwortnng skr deren Richtigkeit.

Gefchäftrstetle
de« „kimburger Anzeiger."

Helft za einem mim
sehen Stück herbei!

ülteHBtfjIHliMMlt  l Um«.
j 2Xmvll. il. je *40 Seiten mit Schnittbogen.Ml M«ll»ln(hkH41tiMa9 (mm!  eile*'PmumUIUb.

■m  Me leig Man,m ».a
Ijährlich:Tausende Bilderu.Modelle.

Rhenser
Mineral-Brunnen

Rhens a. Rh.
Königl. Preuss. Staatsmedaille. — Jahresfülfi^

Flaschen. Frische Füllung eingetroff en5
Vorrätig in ' /j - und Vj-Liter -Flaschen bei
Hille & Meyer , Lim1

5[147

LnjtiW Itt NMr-PcklHf
Pakete und Frachtstücke bis 50 kg find zu senden:

für Angehörige der Truppenteile , die dem
Verbände der nachstehenden Korps angehören

Gardekorps , Garde -Resekorps
I . Armeekorps , 1. Reservekorps,

1. Kadallerie -Division mit
zugeteilten Formatisnen

2. Armeekorps , 2. Reservekarps,
3. .. 3.

Militär.H,^
htm

Berlin (2tntjT

Königsberg Pr.

4. „ 4.
Hauptquartier , Oberbefehlshaber Ost
[>. Armeekarps , 5. Reservekorps
6. ,, l». „
7. „ 7.
Eirotzes Hauptquartier **)
8. Armeekorps, 8. Reservekorps
* 9.S.

10.
1L
19.
13.
14.
15.
16
17.
18.

(Kgl . Sächs .)
(Kgl . Württ.

(Kgl . Sächs

42.
43.
Kgl. Bayer

42.
43.
Armeekorps,

(Kgl . Württ .)

Kgl. Bayer . 1. Reservekorps
Kgl. Bayer . 2. Armeekorps,

Kgl. Bayer . 2. Reservekorps
Kgl. Bayer . 3. Armeekorps,

Kgl. Bayer . 3. Reservekorps
Kgl. Bayer . 4. Armeekorps,

Kgl. Bayer . 4. Reservekorps
Kgl. Bayer . 5. Armeekorps,

Kgl. Bayer . 5. Reservekorps
Landwehrkorps
Belgische Besatzungstruppen , Beamte des

Generalgouvernements für Belgien und
deutsche Post und Telegraphenbeamte in
Belgien . ^

Sämtliche Kavallerie -Divisionen (außer der
1. Kavallerie -Division ) und diesen zuge¬
teilte Formationen

Eisenbahn -Formationen und Kolonnen
(einschl. Eisenbahnbeamte und -arbeiter)

für den westlichen Kriegsschaupla
für den östlichen Kriegsschauplatz

Kraftfahr -, Luftschiffer-, Flieger - und Tele
;raphen<Formationen (ausgenommen bte
laycrischen Formationen)

Smnitlt MiiMts W! Bayerische Kraftfahr -. Luftschiffer.
Flieger - und Telegraphen -Formationen
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München (Hbf.),

Würzburg (Hbf.).

Nürnberg (Hbf.).

München (Hbf.).

Nürnberg (Hbf.)
Breslau (Ost ).

Hamburg (Hgb.)

Leipzig (Dresdn. Ä

Coblenz (Rheinbs.)
Breslau (Ost).

Berlin SchöneberM
berg b. Bln . Mül»«

München (Hbf-)-

Die lange Dauer des Krieges nötigt zu immer weiterer Aus¬
dehnung der Liebestätigkeit. Nicht nur während die Kämpfe toben,
sondern auch später, auf lange Zeit hin, müssen noch ungeheure
Aufwendungen gemacht werden, um die Schäden, die der Krieg
verursacht hat, zu heilen. Auch zur Pflege und Versorgung
der verwundeten und erkrankten Krieger bedarf das R 0 te
Kreuz  noch großer Mittel. Diesem Zwecke vornehmlich
gilt unsere Sammlung. Jeder, der von einer Auslandsreise
Geld- oder Postwertzeigen mitgebracht hat oder sonst in den
Besitz solcher Gegenstände gekommen ist, stelle sie uns zur Ver¬
fügung. Zu großen Mengen vereinigt, haben sie bedeutenden
Wert. Wer nmlauffähige ausländische Geldstücke(auch Papier¬
geld) oder gültige Postwertzeichen im Betrage von wenigstens
25 Mark einsendet, erhält als E h r en p r ei s die von dem
bekannten Tierbildhauer entworfene Erinnerungsmünze, bte
aus Eisen unter Verwendung von Geschoßmetall hergestellt ist.
Vereine, Schulen, Stammtische und jeder einzelne werden herz¬
lich gebeten, sich der Sammeltätigkeit zu widmen. Edelmetalle
werden auch in ungemünzter Form dankend angenommen. —
Die gesammelten Gegenstände liefere man ein bei der S a m>
m el ste l l e: Zentral-Kommitee vom Roten Kreuz, Abteilung
VI, Sammel- und Werbewesen2, Berlin  W 35, Schöne-
berger Ufer 131. (Bei Gewährung des Ehrenpreises werden
umlauffähige Münzen und Postwertzeichen zum durchschnitt-
lichen Friedenskurse, ungemünztes Edelmetall und nicht um¬
lauffähiges Gold- oder Silbermünzen zum Metallwert ange-
gerechnet.)

~ . — jlf| [m
*) Der Zusatz in Klammern neben den Ortsnamen 9

für Eisenbahn -Frachtstücke und bezeichnet die zuständige
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Güterabfertigung.
**) Für das Grotze Hauptquartier werden durch das •‘" - jy

depot Coblenz nur Eisenbahn -Frachi stücke angenommen. +
gehen über Postamt Trier 2.

***) Nur für die Großherzoglich Hessischen Truppentene.
f ) Für die Königlich Württembergischen TruppenttM^

Die Heeresverwaltunghat hiernach fast alle bisher ^
den Einschränkungen im Paket- und Güterverkehr nach Nft,
aufgehoben. Selbst die Gewichtsgrenze ist so hochF ' ^ lc
daß jedem Bedürfnis genügt sein muß. Es wird
seits erwartet werden können, daß diese Vergüns
mißbraucht  und eine Versendung schwerer
nicht einem wirklich dringenden Bedürfnis zu dien^
sind, unterbleiben wird, wenn anders nicht wieder
kungen eintreten sollen. Auch die „dauernde
darf nicht zu einer unnötigen Belastung des Nach
die Front führen. Jedes Uebermaß  in dieser- m
verursacht nur Stockungen und Verzögerungen, 1
Front führenden, meist nur beschränkt leistungssah^ d . -
bahnen selbstverständlich in erster Linie den milit  j
Aufgaben zu dienen haben. Im übrigen ® |!i
wartet werden , daß im Interesse öcr
ernährung im Inlande besonders , .M \
sendung von Nahrungs - und Genuf
in den gebotenen Grenzen bleibt.
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